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3 Der im Bauzonenplan dargestellte Bereich darf für die Erstellung einer Asylunterkunft genutzt werden. Mit 

der Platzierung der Unterkunft muss die gewerbliche Nutzung und die Erschliessung des restlichen Areals 

möglich bleiben. Die genaue Lage inklusive Umgebungsgestaltung sind im Rahmen des Baubewilligungsverfah-

rens festzulegen. 


